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Bekanntmachung über den 
Bebauungsplan Nr. 663.01 – Parkstraße – als Satzung 

 
Der Rat der Stadt Velbert hat in seiner Sitzung am 18.09.2007 den Bebauungsplan Nr. 663.01 – Park-
straße –  als Satzung beschlossen. 
 
Der oben angeführte Bebauungsplan wurde gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 Baugesetzbuch (BauGB) aus dem 
Flächennutzungsplan entwickelt und der Bezirksregierung daher nicht angezeigt.  
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 663.01 – Parkstraße – umfasst die Flurstücke Nr. 753 
(teilweise), 780 (teilweise) der Flur 4, Gemarkung Velbert sowie die Flurstücke Nr. 428, 458, 530 (teilwei-
se) und 316/12 der Flur 7, Gemarkung Velbert. 
 
Die ungefähre Umgrenzung des Geltungsbereiches ist aus der dieser Bekanntmachung angefügten Ü-
bersichtsskizze ersichtlich. 
 
Der oben angeführte Bebauungsplan wird mit Begründung und zusammenfassender Erklärung vom Zeit-
punkt dieser Bekanntmachung ab in der Fachabteilung Umwelt und Stadtplanung in Velbert Mitte, 
Am Lindenkamp 31 (1. Obergeschoss) während der Dienststunden der Stadtverwaltung Velbert zu je-
dermanns Einsicht bereitgehalten. 
 
Über den Inhalt des Planes und der Begründung wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 
 
Der Bebauungsplan ist auch unter www.stadtplanung.velbert.de einzusehen. 
 
Hinweise:
1. Nach § 44 Abs. 5 des BauGB wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die 

Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche nach den §§ 39 bis 43 BauGB und des § 44 
Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristgemäßer Geltend-
machung hingewiesen. 

2. Nach § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung der nach § 214 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuches bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Be-
rücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Be-
bauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorgangs, nur beachtlich sind, wenn sie innerhalb von eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, 
der die Verletzung begründet, ist darzulegen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 
2a beachtlich sind. 

3. Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein- Westfalen (GO NW) kann die Ver-
letzung von Verfahrens- und Formvorschriften der GO NW gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
b) die Satzung oder die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 

ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 

Der Beschluss über den Bebauungsplan als Satzung, Ort und Zeit der Bereithaltung sowie die aufgrund 
des Baugesetzbuches und der (GO NW) erforderlichen Hinweise werden hiermit gemäß § 10 Abs. 3 
BauGB in Verbindung mit § 7 Abs. 4 GO NW öffentlich bekannt gemacht. 
 
Mit der Veröffentlichung der Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Velbert wird der Bebauungsplan Nr. 
663.01 – Parkstraße – rechtsverbindlich.  
 
Velbert, 01.10.2007 
gez. Freitag 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung über den  
Bebauungsplan Nr. 724.01 – Am Plöger Steinbruch –1. Änderung als Satzung 

 
Der Rat der Stadt Velbert hat in seiner Sitzung am 18.09.2007 den Bebauungsplan Nr. 724.01 – Am Plö-
ger Steinbruch –1. Änderung als Satzung beschlossen. 
Der oben angeführte Bebauungsplan wurde gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 Baugesetzbuch (BauGB) aus dem 
Flächennutzungsplan entwickelt und der Bezirksregierung daher nicht angezeigt.  
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 724.01 – Am Plöger Steinbruch –1. Änderung umfasst 
die Flurstücke Nr. 2216 (teilweise) und 1725 der Flur 53, Gemarkung Velbert. 
Die ungefähre Umgrenzung des Geltungsbereiches ist aus der dieser Bekanntmachung angefügten Ü-
bersichtsskizze ersichtlich. 
 
Der oben angeführte Bebauungsplan wird mit Begründung und zusammenfassender Erklärung vom Zeit-
punkt dieser Bekanntmachung ab in der Fachabteilung Umwelt und Stadtplanung in Velbert Mitte, 
Am Lindenkamp 31 (1. Obergeschoss) während der Dienststunden der Stadtverwaltung Velbert zu je-
dermanns Einsicht bereitgehalten. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 724.01 – Am Plöger Steinbruch –1. Änderung ersetzt in seinem Geltungsbereich 
die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 724.01 – Am Plöger Steinbruch –. 
 
Über den Inhalt des Planes und der Begründung wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 
 
Der Bebauungsplan ist auch unter www.stadtplanung.velbert.de einzusehen. 
 
Hinweise:
1. Nach § 44 Abs. 5 des BauGB wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über 

die Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche nach den §§ 39 bis 43 BauGB und des § 
44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristgemäßer Gel-
tendmachung hingewiesen. 

2. Nach § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung der nach § 214 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuches bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Be-
rücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs, nur beachtlich sind, wenn sie innerhalb von eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, 
der die Verletzung begründet, ist darzulegen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 
2a beachtlich sind. 

3. Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein- Westfalen (GO NW) kann die Ver-
letzung von Verfahrens- und Formvorschriften der GO NW gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
b) die Satzung oder die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 

ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 

Der Beschluss über den Bebauungsplan als Satzung, Ort und Zeit der Bereithaltung sowie die aufgrund 
des Baugesetzbuches und der (GO NW) erforderlichen Hinweise werden hiermit gemäß § 10 Abs. 3 
BauGB in Verbindung mit § 7 Abs. 4 GO NW öffentlich bekannt gemacht. 
 
Mit der Veröffentlichung der Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Velbert wird der Bebauungsplan Nr. 
724.01 – Am Plöger Steinbruch –1. Änderung rechtsverbindlich.  
 
Velbert, 01.10.2007 
gez.Freitag 
Bürgermeister 



Amtsblatt der Stadt Velbert vom 17. Oktober 2007 
 

5

 
 
 



Amtsblatt der Stadt Velbert vom 17. Oktober 2007 
 

6

Bekanntmachung 
Satzung 

über die Festlegung des bebauten Bereiches „Donnenberg“ sowie die Ergänzung dieses 
im Zusammenhang bebauten Ortsteils um einzelne Außenbereichsflächen im Stadtbezirk 

Velbert-Neviges. 
 

Aufgrund des §34 Abs.4 Nr. 1 und 3 des Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. 
September 2004 (BGBl. I S. 2414) zuletzt geändert durch Artikel 21 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 
(BGBl. I S.1818) in Verbindung mit den §§7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666) zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Ersten Teils des Gesetzes vom 3. Mai 2005 (GV.NRW. S.498) hat der Rat der Stadt 
Velbert in seiner Sitzung am 18.09.2007 folgende Satzung beschlossen: 
 

§1 
Geltungsbereich 

Der im Zusammenhang bebaute Ortsteil „Donnenberg“ ist durch die im Lageplan im Maßstab 1:1000 dar-
gestellten Grenzen festgelegt. Der Lageplan ist Bestandteil der Satzung. 

 
§2 

Inkrafttreten 
Die Satzung tritt mit dem Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 
 

Die Satzung wird mit Begründung und zusammenfassender Erklärung vom Zeitpunkt dieser Bekanntma-
chung ab in der Fachabteilung Umwelt und Stadtplanung in Velbert Mitte, Am Lindenkamp 31 (1. 
Obergeschoss) während der Dienststunden der Stadtverwaltung Velbert zu jedermanns Einsicht bereit-
gehalten. 
Über den Inhalt der  Satzung und der Begründung wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 
 
Die Satzung ist auch unter www.stadtplanung.velbert.de einzusehen. 

 
Hinweise:
1. Nach § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung der nach § 214 Abs. 1 Satz 

1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuches bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Be-
rücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis der  
Satzung und des Flächennutzungsplanes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Ab-
wägungsvorgangs, nur beachtlich sind, wenn sie innerhalb von eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Ver-
letzung begründet, ist darzulegen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beacht-
lich sind. 

2. Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein- Westfalen (GO NW) kann die Ver-
letzung von Verfahrens- und Formvorschriften der GO NW gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
b) die Satzung oder die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 

ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 

Der Beschluss über die Satzung, Ort und Zeit der Bereithaltung sowie die aufgrund des Baugesetzbu-
ches und der (GO NW) erforderlichen Hinweise werden hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Verbindung 
mit § 7 Abs. 4 GO NW öffentlich bekannt gemacht. 
 
Velbert, 01.10.2007 
gez. Freitag 
Bürgermeister 

http://www.intranet.de/lexsoft/lexsoft.exe?sessionID=577615739&highlighting=off&xid=552248,22&CGI_LINK=BGSUmbG%20Art.%20..21
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Öffentliche Bekanntmachung 
Zustellung der Lohnsteuerkarten 2008 

 
Die Stadt Velbert hat die Lohnsteuerkarten für das Jahr 2008 zugestellt. 
 
Arbeitnehmer, die für das Jahr 2008 eine Lohnsteuerkarte benötigen, aber im Rahmen des allgemeinen 
Ausstellungsverfahrens keine Lohnsteuerkarte bekommen haben, sind verpflichtet, bis spätestens 
 

zum 31.12.2007
 

die Ausstellung einer Lohnsteuerkarte zu beantragen, und zwar für 
 

Velbert-Mitte 
im ServiceBüro, 
Rathaus, Thomasstraße 1, 

 
Velbert-Langenberg 
im ServiceBüro, 
Hauptstraße 94,  

 
Velbert-Neviges 
im ServiceBüro, 
Elberfelder Straße 21. 

 
Bei den genannten Dienststellen können Ergänzungen und Änderungen der Eintragungen auf der 
Lohnsteuerkarte vorgenommen werden, soweit die Gemeinde hierfür zuständig ist. 
 
Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt aufgrund der Richtlinie 108 Absatz 9 Satz 1 der Lohnsteuerricht-
linien. 
 
Velbert, den 15.10.2007 
Stadt Velbert 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
gez. Bernd Hollstein 
Fachabteilungsleiter 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Bekanntmachung 
Jahresabschluss zum 31.12.2006 der Stadtwerke Velbert GmbH 

 
Die Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Velbert GmbH hat am 23.08.2007 den Jahresab-
schluss zum 31.12.2006 festgestellt. Nach Ausgleichszahlung an außenstehende Gesellschafter ist der 
verbleibende Gewinn gemäß Gewinnabführungsvertrag an die Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft 
Velbert mbH abgeführt worden. 
 
Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit vom 5.11.2007 bis 16.11.2007 im Gebäude der 
Stadtwerke Velbert GmbH, Raum 327, zur Einsichtnahme aus. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft E-
versheimStuible Treuberater GmbH, Düsseldorf, vertreten durch Herrn Hausmann und Herrn Faasch, 
hat am 31.07.2007 folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 
 
“Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - 
unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Stadtwerke Velbert GmbH für das Ge-
schäftsjahr vom 01. Januar 2006 bis 31. Dezember 2006 geprüft. Nach § 10 Abs. 4 EnWG umfasste die 
Prüfung auch die Einhaltung der Pflichten zur Entflechtung in der internen Rechnungslegung nach § 10 
Abs. 3 EnWG. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den 
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften sowie die Einhaltung der Pflichten nach § 10 Abs. 3 EnWG 
liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der 
Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbe-
ziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben. 
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Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorge-
nommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, 
die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender 
Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Pflichten nach § 10 Abs. 3 EnWG in allen wesentlichen Belan-
gen erfüllt sind. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäfts-
tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über 
mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungs-
bezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss 
und Lagebericht und in der internen Rechnungslegung nach § 10 Abs. 3 EnWG überwiegend auf der Ba-
sis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrund-
sätze und der wesentlichen Einschätzungen der Geschäftsführung sowie die Würdigung der Gesamtdar-
stellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie die Beurteilung, ob die Wertansätze und die 
Zuordnung der Konten in der internen Rechnungslegung nach § 10 Abs. 3 EnWG sachgerecht und nach-
vollziehbar erfolgt sind und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde. Wir sind der Auffassung, dass 
unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 
 
Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichts hat 
zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahres-
abschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt ins-
gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Risiken der künftigen Entwick-
lung zutreffend dar. 
 
Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Entflechtung in der internen Rechnungslegung nach § 10 
Abs. 3 EnWG hat zu keinen Einwendungen geführt." 
 
Velbert, 28. September 2007 
Stad tw erke  Ve lber t  GmbH 
Die Geschäftsführung 
Thissen Zak Güther 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 

Öffentliche Zustellung 
 

Herrn Christos Theodosis, geb. 15.03.1976, zur Zeit unbekannten Aufenthaltes, wird hiermit eine Mittei-
lung nach § 7 des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) vom 04.10.2007 öffentlich zugestellt. Das Schrift-
stück kann im Verwaltungsgebäude Friedrichstr. 79, 42551 Velbert, Zimmer 104 eingesehen werden. 
Diese Zustellung erfolgt gemäß § 15 des Verwaltungszustellungsgesetzes vom 03.07.1952 (BGBL. I S. 
379) – in Verbindung mit § 1 des Landeszustellungsgesetzes vom 23.07.1957 (GV NW S.213) – in den 
derzeit geltenden Fassungen. 
 
Velbert, den 04.10.2007 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
gez. 
Maurer 

------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Hinweis auf öffentliche Ausschreibungen 
 

Die Stadt Velbert schreibt folgende Arbeiten aus: 
• Reparaturarbeiten an Heizungs- und zentralen Wassererwärmungsanlagen 
Der Bekanntmachungstext kann im Internet unter www.velbert.de eingesehen werden. 

http://www.velbert.de/
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